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30. Oktober 2030

Hilti Deutschland AG

Hiltistraße 2

86916 Kaufering

Hilti HIT-HY 270 Metall-Injektionsdübel zur Verankerung in Mauerwerk unter 

Brandbeanspruchung

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und 17 Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 29. Oktober 2020 zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 

Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 

Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 

Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 

Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 

Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine Bauartgenehmigung regelt die Planung, Bemessung und Ausführung der 

Verankerung der Größen M6 bis M12 des Injektionssystems Hilti HIT-HY 270 gemäß 

ETA-13/1036 und des Injektionssystem Hilti HIT-HY 270 mit HAS-U gemäß ETA-19/0160 in 

Mauerwerk unter Brandbeanspruchung. 

Die Verankerungen dürfen nur in den auf Anlage 4 angegebenen Mauersteinen ausgeführt 

werden. Die Stoß- und Lagerfugen müssen vollständig vermörtelt sein. 

Sie dürfen nicht in Fugen des Mauerwerks ausgeführt werden.

Das Injektionssystem Hilti HIT-HY 270 darf nur in trockenem Mauerwerk gesetzt werden und 

es darf nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.

Der Mauermörtel muss mindestens den Anforderungen an Mörtelklasse M 5 nach 

DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412 entsprechen.

Das Mauerwerk darf verputzt oder unverputzt sein. Bei verputztem Mauerwerk muss eine 

Putzschicht aus Kalkgipsputz mit eine Mindestdicke von 12 mm vorhanden sein.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu 

verankernden Lasten, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prüfbare Berechnungen 

und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

2.2 Bemessung

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen.

Es sind nur Einzeldübel mit einem Achsabstand s ≥ scr (siehe Anlage 13, Tabelle 15) zu 

verwenden.

Folgende Nachweise sind zu führen:

   ,  ≤
   ,  

  ,  

mit

Charakteristischer Feuerwiderstand für alle Lastrichtungen nach Anlage 14    ,  
bis 17

Bemessungswert der Einwirkung unter Brandbeanspruchung   ,  

  ,  = 1,0

Die Bemessungswerte des Widerstandes gelten für alle Lastrichtungen ohne Hebelarm 

unabhängig von der Versagensart. 

Der Nachweis gilt für eine einseitige Brandbeanspruchung des Bauteils. Bei mehrseitiger 

Brandbeanspruchung darf der Nachweis nur geführt werden, wenn der Randabstand des 

Dübels c   300 mm beträgt. 

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Der Anwender der Bauart bzw. das bauausführende Unternehmen hat zur Bestätigung der 

Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine 

Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.
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2.3.2 Montage

Die Montagekennwerte sind in Anlage 8 und 9 angegeben. Die Montage des Dübels erfolgt 

nach der Montageanweisung in den Anlagen 10 bis 13.

2.3.3 Kontrolle der Ausführung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute 

Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des 

Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der 

Arbeiten zu sorgen.

Während der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen über den Nachweis der 

vorhandenen Druckfestigkeit des Mauerwerks und die ordnungsgemäße Montage der Dübel 

vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen. Die Aufzeichnungen müssen während der 

Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf 

Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten 

mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. 

Folgende Normen und Verweise werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

ETA-13/1036 vom 12. Dezember 2017 Injektionssystem Hilti HIT-HY 270

Injektionssystem zur Verankerung im Mauerwerk

ETA-19/0160 vom 30. Oktober 2023 Hilti HIT-HY 270 mit HAS und HAS-U

Metall-Injektionsdübel zur Verankerung im Mauerwerk

DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau – Teil 2: 

Mauermörtel

DIN 20000-412:2019-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 412: 

Regeln für die Verwendung von Mauermörtel nach 

DIN EN 9982:2017-02

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen

DIN EN 10088-1:2024-04 Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der 

nichtrostenden Stähle

DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

DIN EN 771-2:2015-11 Festlegungen für Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

DIN EN 771-3:2015-11 Festlegungen für Mauersteine - Teil 3: Mauersteine aus 

Beton (mit dichten und porigen Zuschlägen)

DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: 

Regeln für die Verwendung von Mauerziegeln nach 

DIN EN 771-1:2015-11

DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: 

Regeln für die Verwendung von Kalksandsteinen nach 

DIN EN 771-2:2015-11

DIN 20000-403:2019-11 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 403: 

Regeln für die Verwendung von Mauersteinen aus Beton 

nach DIN EN 7713:2015-11

DIN EN 15037-3:2011-07 Betonfertigteile – Balkendecken mit Zwischenbauteilen – 

Teil 3: Keramische Zwischenbauteile

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt

Referatsleiterin Baderschneider
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